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,,Bei rund 2.500 Totenbe-

schauen im Jahr müssetn die

Gerneinden rund 750.000

Euro bezahlen."

Bü

Ein im großen Paket der

strukturellen Anderungen
im Bereich des Rettungs-
wesens und der ärztlichen
Bereitschaftsdienste noch

ungelöstes Problem sind

die Totenbeschauen. Die
Situation ist derzeit so,

dass die Arztekammer von

einer Bereitschaftsgebühr
(d.h. ftir das Bereitsein

eine Totenbeschau vorzr-
nehmen, wenn sie anfillt
und was nicht alle Tage der

Fall ist) von täglich 240,-

Euro (monatlich 7.200

oder jährlich 86.400 Euro)

nicht abgeht, was für die

Gemeinden inakzePtabel

ist. Warum ist unseres Er-
achtens eine Bereitschafts-

gebrihr inakzeptabel?
Von Montag bis Freitag

wird in der Nacht (von

19.00 bis 07.00 Uhr) auf
Grund der Rahmenver-

einbarung zwischen dem

Land Tirol, der At"tr-
kammer für Tirol und dem

Tiroler Gesundheitsfonds
(in den die Gemeinden
und das Land je 50%o ein-

zahlen) eine B ereitschafts-

vergütung in Höhe von

160,- Euro gewährt. Es

wird davon ausgegangen'

dass diese diensthabenden

Arzte auch die sPrengei-

ärztlichen Tätigkeiten mit
erledigen.

Es föllt keine
Bereitschoft on

Für die sprengelärztli-
chen Titigkeiten können

mehrere Attt, bezie-

hungsweise Vertretungen
herangezogen werden,

womit auch tagsüber kei-
ne Bereitschaft anfillt.

Am Wochenende wird auf

Grund des Gesamtvertra-

ges mit der Tiroler Ge-

bietskrankenkasse eine Be-

reitschaftszulage gewährt.

Dazu kommt, dass nicht
selten gleichzeitig Not-
arztbereitschaft gemacht

wird, die ebenfalls bezahlt

wird. Somit würde die öf-
fentliche Hand dreimal

eine Bereitschaftsgebühr

für Leisrungen bezahlen,

die in der Regel in Perso-

nalunion geleistet werden.

Wir bekennen uns zu

einer ordentlichen Bezah-

lung der erbrachten Leis-
tung und können uns einen

Betrag in Höhe von 300,-

Euro pro Totenbeschau

vorstellen. Das sind bei

ca. 2.500 Totenbeschauen

immerhin 750.000 Euro

im Jahr, welche die Ge-

meinden dafür zu bezahlen

haben. 90o/o der Totenbe-

schauen werden derzeit

vom behandelnden Arzt
selbst durchgeführt.

Es erhebt sich also die

Frage, ob es nicht genügt,

wenn der Arzt den Tod

feststellt und nur in jenen

Fällen, wo der Tod auf
unnattirliche Weise einge-

treten ist eine Obduktion
angeordnet wird.

In Deutschland hat man

in einigen Bundesländern

die Totenbeschau sogar

komplett abgeschafft.

Auch der zuständige

Landesrat Dr. Bernhard

Tilg ist aus den vorange-

führten Gründen gegen

eine Bereitschaftsgebühr

für Sprengelärzte und

könnte sich die Lösung

des Problems so vorstellen,

dass jeder praktische Arzt

den Tod feststellen kann

und nur in jenen Fällen,wo

der Tod auf unnatürliche
Weise eingetreten ist, eine

Obduktion angeordnet

wird. Dazu muss freilich
in das Gemeindesanitäts-

dienstgesetz eingegriffen
werden, was leicht möglich

ist. Ich bin guter Dinge,

dass wir in Kürze zu einer

für die Gemeinden akzeP-

tabien Lösung kommen,

weshalb ich ersuche, mit
neuen Verträgen noch zu-

zrowattefi.

Widersprueh
gegcn dos Gesetz

Unlängst wurde darüber

berichtet, dass die KorruP-

tionsstaatsanwaltschaft in
Wien das Verfahren gegen

Funktionäre der Gemein-

deguts agrargemeins chaft
Mieders wieder aufgenom-

men hat. Ich denke, dass

die deutlichen Worte des

Ve rwaltun gs ge r icht s h o fe s

im Jänner dieses Jahres mit
dazu beigetragen haben'

Er hat ja unmissverständ-

lich festgehalten, dass die

Funktionäre der Agrarge-

meinschaft Beschlüsse (im

Zusammenhang mit dem

Rechnungskreis II und den

der Gemeinde daraus zu-

stehenden Geldern) gefasst

haben, die einer eindeuti-

gen gesetzlichen Anord-
nung klar widersPrechen

und daher den Versuch

darstellen, zu Lasten eines

anderen (hier der Gemein-

de) das Gesetz zu unterlau-

fen.
Obwohl ich weiß, dass

mich manche eines über-

triebenen Alarmismus und
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der Angstmache bezichti-
gen, möchte ich den Kol-
leginnen und Kollegen und
auch den Gemeindeman-
dataren einmal mehr ans

Herz legen, bei der Abar-
beitung dieses Themas ge-
nau hinzuschauen, sich im
Zweifel beraten zu lassen

und unbedingt den ge-
setzlichen Verpflichtungen
nachzukommen, denn die
Staatsanwaltschaft könnte
sich nämlich auch für Ge-
meindeman datare interes-
sieren. Solche gesetzlichen
Verpflichtungen finden
sich im Tiroler Flurver-
fassungslandesgesetz und
in der Tiroler Gemeinde-
ordnung. In der gelten-
den Gemeindeordnung ist
festgehalten, dass die Ge-
meindemandatare auf das

Gemeindevermögen zu
schauen haben. Vom Auf-
rechterhalten eines schein-
baren Dorffriedens jenseits

von geltendem Recht ist
nichts zu lesen.

Politik muss sich
on Recht hqlten

Klar ist: Die Politik
kann und muss es nicht
allen recht machen, aber

an das Recht halten muss

sie sich allemal. Wenn ich
nun höre, dass in einer Ag-
rargemeinschaft, die laut
Verwaltungsgerichtshof zu
1000/o aus Gemeindegut
hervorgegangen ist, über
eine Hauptteilung nachge-
dacht wird, dann schrillen
die Alarmglocken. Hier
ist nichts mehr zu teilen,
allenthalben zu verschen-
ken (ein Beitrag im Blat-
tinneren geht näher darauf
ein). Ich gehe davon aus,

dass die Aufsichtsbehör-
den (Agrarbehörde und
Gemeindeabteilung) hier

genau prüfen werden.
Vor einem Jahr habe ich

an dieser Stelle folgendes
geschrieben:,,Bemerkens-
wert ist, dass aus der Ag-
rarbehörde Richtlinien und
Handlungsanleitungen
ergangen sind, die in of-
fenkundigem Widerspruch
zu.m Tiroler Flurverfas-
sungslandes gesea, zur T i-
roler Gemeindeordnung
und zu den einschlägigen
VfGH*Erkenntnissen
aus 7982,2008,2010 und
2011 stehen. Der VfGH
formuliert im jüngsten
Erkenntnis zv Mieders
vom 28.02.2077 fiinfmal
(Randziffern 29, 30, 31, 43,
47), dass der Substanzwert
(dazu zahlt - entgegen der
Behördenauffassung - auch

der über die Nutzungsrech-
te hinausgehende Holz-
einschlag),,ausschließlich"
der Gemeinde gehört. Da
ist kein Platz fiir Verein-
barungen und Amtssach-
verständigengutachten".
Ebendiese Handlungsan-
leitungen sind im Februar
2072 in einem Leitfaden
für Agrargemeinschaften
(Herausgeber ist die Land-
wirtschaftskammer Tirol)
plötzlich wieder aufge-
taucht. Alter Wein in neu-
en Schläuchen, mehr ist
dazu nicht ztr sagen.

Wenn der Oberste Ag-
rarsenat in Wien ganz ak-
tuell festgesteilt hat, dass

bei Gemeindegutsagrar-
gemeinschaften der Jagd-
pachterlös der Gemeinde
und der Holzüberling der
Agrargemeinschaft zrrzu-
ordnen ist, dann überrascht
mich dies deswegen nicht,
weil diese Entscheidung
schon mehrfach so ange-

kündigt wurde. IJnter an-
derem von LHStv. Anton
Steixner am 27.02. dieses

Jahres bei einer Bespre-
chung des Vorstandes des

Tiroler Gemeindeverban-
des mit ihm, LH Platter
und LHStv. Gschwentner.
Offenbar gibt dieses unab-
hängige und weisungsfreie
Senatskollegium gelegent-
Iich antrzipativ Rauchzei-
chen. Nachdem der Verfas-
sungsgerichtshof über dem
Obersten Agrarsenat steht,
orientiere ich mich aller-
dings an seinem Erkennt-
nis zu Unterperfuss vom
Februar 2072 in dem er

sagt, dass die Bestimmun-
gen des Tiroler Flurverfas-
sungslandesgesetzes 7996
über den Substanzwert

,,einer einheitlichen, mit
der Rechtsprechung des

Verfassungs- und Verwal-
tungsgerichtshofes über-
einstimmenden Auslegung
zugänglich sind".

Gemeinde gehört
der Holzüberling

Im Erkenntnis zu Mie-
ders vomJuni 2008 sagt der
Verfas s un gs geri c hts h of,
dass ,, der über die Summe
der Nutzungsrechte hin-
ausgehende Substanzwert
des Gemeindegutes der
Gemeinde zusteht". Da-
bei verweist er auch noch
auf das grundsätzliche Er-
kenntnis von 1982. Dort ist
zu lesen: ,,wenn der Ertrag
den Haus- und Gutsbedarf
der Berechtigten übersteigt

- sei es durch Verbesse-

rungen auf dem Gute, sei

es durch Anderungen des

Wirtschaftsbetriebes der
Berechtigten - so kommt
der Uberfluss in die Ge-
meindekasse". Damit er-
schließt sich wunderbar,
wo der Holzüberling hin-
c'ehärt meint Euer

Ernst Schöpf

,,Wenn ich höre, dass in et-
ner Agrargemeinschaft, die
lnut Verwaltungsgerichtshof
zu 100o/o aus Gemeindege-

gut herrtorgegangen ist, über
eine Hauptteilung nachge-

dacht wird, dann schrillen die
Alarmglocken.."


